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Sämtliche Inhalte wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch dennoch keine Gewähr übernehmen.
Setzen Sie sich daher v. a. bei komplexen und rechtlich heikeln Fragestellungen mit uns in Verbindung. Wir  freuen uns darauf, Sie auf Ihrem Weg zu begleiten.

SONDERZAHLUNGEN BEI AUSLANDS-
ENTSENDUNG 

Werden DienstnehmerInnen einer in  
Österreich ansässigen Gesellschaft ins 
Ausland entsandt, dann sind jene Bezugs- 
teile in Österreich von der Steuerpflicht 
freizustellen, an denen der ausländische 
Staat das Besteuerungsrecht erlangt. 
Dies gilt auch für Auslandsprämien, die 
als Sonderzahlungen der im Ausland er-
brachten Arbeitsleistung zuzurechnen 
und die daher auch für die steuerliche Er-
fassung im Ausland offengelegt worden 
sind (EAS 3346 des BMF).

FALSCH GEPOKERT!
STEUERABKOMMEN MIT 
LIECHTENSTEIN BRINGT DEUTLICH
WENIGER EINNAHMEN

Das mit Liechtenstein Anfang 2013 ge-
schlossene Steuerabkommen wird nach 
Angaben des österreichischen Finanzmi-
nisteriums deutlich weniger Geld in die 
österreichische Staatskasse fließen lassen 
als erhofft. Im Budget vom April waren 
dafür noch Einnahmen von EUR 500 Mio. 
veranschlagt worden, nun hat das BMF 
diese Zahl aber in seiner an die EU-Kom-
mission gemeldeten Budgetplanung auf 
EUR 300 Mio. reduziert. 

NEUES DOPPELBESTEUERUNGS-
ABKOMMEN MIT MONTENEGRO
WIRD 2015 IN KRAFT TRETEN

Das neue DBA-Montenegro wurde am 
16.6.2014 unterzeichnet und wird vor-
aussichtlich 2015 in Kraft treten. Das Ab-
kommen orientiert sich am OECD-Mus-
terabkommen und demnach beträgt die 
Betriebsstättenfrist zwölf Monate.

Bei Schachteldividenden (ab einer Kapital-
beteiligung von mindestens 5 %) ist das 
Besteuerungsrecht des Quellenstaates auf 
5 % und bei allen anderen Dividenden 
auf 10 % beschränkt. Auf urheberrecht-
liche Lizenzgebühren darf eine 5 %ige 
und auf gewerbliche Gebühren (z. B. 
Patente, Marken, Muster) eine 10 %ige 
Quellensteuer einbehalten werden. 

Montenegro entlastet einheitlich unter 
Anwendung der Anrechnungsmethode. 
Auf österreichischer Seite wird ebenfalls 
die Anrechnungsmethode angewendet, 
mit Ausnahme von Einkünften aus nach-
haltiger aktiver Geschäftstätigkeit (Art. 
7) und unselbstständiger Arbeit (Art. 14), 
bei denen die Befreiungsmethode mit 
Progressionsvorbehalt zur Anwendung 
gelangt. 

OECD: GLOBALE STANDARDS FÜR
AUTOMATISCHEN INFORMATIONS-
AUSTAUSCH BESCHLOSSEN

Österreich hat bereits im April ein Ab-
kommen mit den USA zur Offenlegung 
von US-Konten durch österreichische 
Banken unterzeichnet, dass eine stufen-
weise Meldepflicht seit 1.7.2014 vorsieht. 
Obgleich sich Österreich derzeit im Rah-
men der EU-Zinsbesteuerungsrichtlinie 
dem grenzüberschreitenden Informa- 
tionsaustausch verschließt, wurde an-
gekündigt, dass der von der OECD vor-
gesehene Common-Reporting-Standard 
bis voraussichtlich 2017 umgesetzt wer-
den soll. Das Bankgeheimnis für auslän- 
dische KundInnen österreichischer Ban-
ken scheint damit langfristig wohl auch in  
Österreich passé.
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